
060/2017  Seite 1 von 2 

S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 060/2017  Teningen, den 9. Februar 2017 
 

 
Federführendes Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich) 29.03.2017 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 11.04.2017 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Sozialarbeit an den Teninger Grundschulen; 
Grundsatzbeschluss 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Der Schaffung einer 50 %-Stelle für die Schulsozialarbeit an den Teninger Grundschulen 
ab dem Schuljahr 2017/2018 im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit dem Diakoni-
schen Werk Emmendingen wird zugestimmt. 
 
[Vorschlag des Verwaltungsausschusses: 11 Ja – 0 Nein – 1 Enthaltung]  
 
 
Erläuterung: 
 
Die Teninger Schulen beantragen Ende 2015 die Schaffung einer Stelle für die Schulsozi-
alarbeit für die drei örtlichen Grundschulen. Die Thematik wurde verschoben und im Zuge 
der Aufstellung des Haushalts 2017 nochmals aufgegriffen. Eine grundsätzliche Darlegung 
der Gründe für die Antragstellung erfolgte von den Rektoren in einem Arbeitsgespräch am 
26. September 2016. Hier wurden u.a. folgende Probleme aus dem Schulalltag der 
Grundschulen vorgetragen:  
 

 traumatisierte Kinder in den Vorbereitungsklassen 

 Mobbing 

 Umgang der Klassen mit Inklusionskindern 

 die sich im Laufe der Jahre veränderten Familiensituationen (z.B. Alleinerziehende, 
Patchwork-Familien) 

 verstärkter Anteil kranker Kinder und Eltern 

 sexualisiertes Verhalten bis hin zur Kindswohlgefährdung 
 

Die Lehrer stoßen zwischenzeitlich immer häufiger an ihre Grenzen, da die Probleme zu-
nehmend die fachlichen und pädagogischen Kompetenzen der Lehrkräfte überschreiten. 
Auch die Ganztagesbetreuung signalisiert Handlungsbedarf im Hinblick auf die Einführung 
der Schulsozialarbeit an den Grundschulen. 
Die Schulsozialarbeit findet durch den hier nicht vorhandenen schulischen Leistungsdruck 
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einen anderen Zugang zu Schülern und Elternhaus als die Lehrer und Rektoren. Ebenso 
stellt sie ein wichtiges, gut vernetztes Bindeglied zwischen Schule – Elternhaus – Behör-
den (z.B. Jugendamt) dar. Schulsozialarbeit schon in den Grundschulen anzubieten ist bei 
der Bewältigung der mannigfachen Problematik von grundsätzlicher Bedeutung für die 
weitere Schullaufbahn. 
 
Arbeitsschwerpunkte der Schulsozialarbeit an den Grundschulen sind nach Angaben des 
Diakonischen Werkes vorrangig Prävention, Grundsteine legen im Bereich „Sozialer Kom-
petenzen“ aber auch Bewältigung aktueller Krisen, die sich oftmals nicht von den Proble-
men der Sekundarstufe 1 unterscheiden. 
 
Bei einer aktuellen Schülerzahl von ca. 360 Grundschülern (gemäß Schulstatistik 
2016/2017) an drei Grundschulen – verteilt auf fünf Standorte – wäre die Schaffung einer 
50 %-Stelle eine gute Basis. Für eine Bezuschussung durch Land und Kreis ist auch min-
destens ein Stellenumfang von 50 % erforderlich. 
 
Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Emmendin-
gen ist geplant, diese auch im Bereich der Grundschule weiterzuführen. Dabei könnten 
auch Synergien in Bezug auf Vertretungsregelungen im Urlaubs- oder Krankheitsfall ge-
nutzt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Das Diakonische Werk Emmendingen legt für die Einführung einer 50 %-Stelle folgende 
Kostenaufstellung vor: 
 

Diakonisches Werk Emmendingen 
Kostenaufstellung (gerundet) Schulsozialarbeit Teninger Grundschulen 

  ab 9/2017 ganzjährig 

Kosten 50 % Deputat 50 % Deputat 

Personalkosten TVöD Bund, 10/3  10.166,50 € 30.500,00 € 

      

Regie- und Verwaltungs- und Sachkostenanteil (15%)  1.525,00 € 4.575,00 € 

Gesamtkosten 11.691,50 € 35.075,00 € 

      

Finanzierung     

Zuschuss Landkreis  2.783,00 € 8.350,00 € 

Zuschuss Land Baden-Württemberg  2.783,00 € 8.350,00 € 

Gemeinde Teningen 6.125,50 € 18.375,00 € 

Gesamtfinanzierung: 11.691,50 € 35.075,00 € 

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden im Haushalt 2017 bereitgestellt. 
 
In den Zuschussanträgen für den Förderzeitraum 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 wird die 
Stelle bei entsprechender Beschlussfassung des Gemeinderates als NN-Stelle aufge-
nommen.  
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